
Daher 
muss ein solches Gesetz einerseits die bestehenden Strukturen und Einrichtungen nachhaltig stärken, zu-
gleich aber auch finanzielle Freiräume für Innovationen zum Ziel haben. Um die daraus resultierenden Auf-
gaben für die Landesverwaltung wie auch der Kommunen angemessen umsetzen zu können, sollte sowohl 
der Gesetzgebungsprozess als auch die spätere Anwendung als ressortübergreifende gemeinsame Verant-
wortung unter Federführung der Kulturabteilung des Landes begriffen werden. .

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 20/2045

Textfeld



zu einem späteren Zeitpunkt




